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 Veröffentlicht am 22.10.1963

Norm

VBG §10

Rechtssatz

Eine Krankenp0egerin ist dann in Entlohnungsgruppe c einzustufen, wenn sie eine Tätigkeit ausübt, die der Tätigkeit

einer diplomierten Krankenschwester im wesentlichen gleichkommt, nicht aber dann, wenn sie nur Hilfsdienste leistet.
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